
Eingang: 
 
 

 
Antrag auf Gewährung eines Darlehens 

(Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung SGB XII) 

Az.: 
 
 

 
 
Hinweis: 
Um sachgerecht über Ihren Antrag entscheiden zu können, werden von Ihnen Informationen und Unterlagen benötigt. 
Sie werden deshalb gebeten, den Antrag sorgfältig auszufüllen. Bitte vergessen Sie nicht, den Wahrheitsgehalt und 
die Richtigkeit Ihrer Angaben durch Unterschrift der jeweiligen Person oder Ihres gesetzlichen Vertreters auf dieser 
Seite zu bestätigen. 
Die Datenerhebung und -verarbeitung im Zusammenhang mit diesem Antrag erfolgt nach § 67 a SGB X. 
Ihre Verpflichtung zur Mitwirkung an diesem Verfahren ergibt sich aus § 60 Abs. 1 SGB I. Sofern Sie dieser 
Obliegenheit nicht nachkommen, kann die beantragte Sozialleistung ganz oder teilweise wegen fehlender Mitwirkung 
versagt werden. Die ergänzenden Datenschutzhinweise nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sind Bestandteil dieses Antrages und zum Verbleib bei Ihren Unterlagen gedacht. 

Bitte lesen Sie die beiliegenden Hinweise sorgfältig! 
 
 1. Person 2. Person 
 
Angaben zu den 
persönlichen 
Verhältnissen 

☐ männlich   ☐ weiblich   ☐ divers 
 

Antragsteller(in) 
 

☐ männlich   ☐ weiblich   ☐ divers 
☐ Antragsteller(in) 2 
☐ Ehegatte (nicht getrennt lebend) 
☐ Lebenspartner(in) (nicht getr. lbd.) 
☐ Partner(in) eheähnl. Gemeinschaft 

Familienname, 
ggfs. Geburtsname, 
Vorname 

 
 

 
 

 
Straße, Haus-Nr. 
PLZ, Ort, Tel.-Nr. 
 

 
 
 

 
Geburtsdatum, -ort 

 
 

 
 

Familienstand 
 

☐ led. ☐ verh. ☐ verw. ☐ getr.-lbd. ☐ gs. ☐ led. ☐ verh. ☐ verw. ☐ getr.-lbd. ☐ gs. 

Weitere Personen in 
Ihrer Wohnung 
(Name/Geb.-Datum) 

 
 

Ich/Wir beantrage/en die Gewährung eines Darlehens für folgenden Bedarf: 

 
 
Gründe für die unabweisbare Notlage: 

 
 
Ich/Wir verfüge/n 
noch über  folgende 
Vermögenswerte  
(Nachweise  beif.) 

☐ Bargeld 
☐ Sparguthaben/Girokontoguthaben o. ä. 
☐ Sonstige Vermögenswerte: 
      
 
☐keine 

☐ Bargeld 
☐ Sparguthaben/Girokontoguthaben o. ä. 
☐ Sonstige Vermögenswerte: 
      
 
☐keine 

Gegenüber meinem 
letzten Antrag 
haben sich weitere 
Änderungen er- 
geben 

☐ ja                     ☐ nein 
wenn ja, bitte erläutern und nachweisen: 
 

☐ ja                     ☐ nein 
wenn ja, bitte erläutern und nachweisen: 
 

Tilgungsvorschlag: 
Für den Fall der Darlehensgewährung bitte/n ich/wir um Ratenzahlung. Als monatliche Rate schlage/n ich/wir vor:  EURO 
Die Raten sollen, soweit möglich, mit dem laufenden Leistungsanspruch aufgerechnet werden. 
 
Mir ist bekannt, dass ich wegen wissentlich falscher oder unvollständiger Angaben strafrechtlich verfolgt werden kann 
und zu Unrecht erhaltene Hilfe zurückzahlen muss. 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum 

 
 
 
 
 
Unterschrift 



Hinweise zur Darlehensgewährung im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der 
Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII 

 
Bitte beachten Sie, dass der notwendige Lebensunterhalt weitestgehend durch den Regelsatz der 
Sozialhilfe gedeckt ist. Im Einzelfall können einmalige Leistungen gewährt werden für 
 

1. Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten 
2. Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt 

sowie 
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von 

therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten 
 
Ergänzungs- oder Ersatzbeschaffungen können nur in Ausnahmefällen als Darlehen erbracht werden! 
 
Die maßgeblichen Bestimmungen lauten: 
 
§ 34 SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (ggf. in Verbindung mit § 42 Satz 1 Nr. 5 SGB XII) 
1) Schulden können nur übernommen werden, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung 

einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie sollen übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und 
notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Geldleistungen können als Beihilfe oder als 
Darlehen erbracht werden. 

 
§ 37 SGB XII: Ergänzende Darlehen (ggf. i. V. m. § 42 Satz 2 SGB XII) 
1) Kann im Einzelfall ein von den Regelsätzen umfasster und nach den Umständen unabweisbar gebotener 

Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden, sollen auf Antrag hierfür notwendige Leistungen als 
Darlehen erbracht werden.  

2) Bei Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt kann die Rückzahlung des Darlehens in mtl. Teilbeträgen in 
Höhe von bis zu 5 vom Hundert des Eckregelsatzes von der Leistung einbehalten werden. (...) 

 
§ 37 a SGB XII: Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften (ggf. i. V. m. § 42 Satz 2 SGB XII) 
1) Kann eine leistungsberechtigte Person in dem Monat, in dem ihr erstmals eine Rente zufließt, bis zum 

voraussichtlichen Zufluss der Rente ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht vollständig aus eigenen Mitteln 
bestreiten, ist ihr insoweit auf Antrag ein Darlehen zu gewähren. Satz 1 gilt entsprechend für Einkünfte und 
Sozialleistungen, die am Monatsende fällig werden. 

2) Das Darlehen ist in monatlichen Raten in Höhe von 5 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 
28 zu tilgen; insgesamt ist jedoch höchstens ein Betrag in Höhe von 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 
nach der Anlage zu § 28 zurückzuzahlen. Beträgt der monatliche Leistungsanspruch der 
leistungsberechtigten Person weniger als 5 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 wird 
die monatliche Rate nach Satz 1 in Höhe des Leistungsanspruchs festgesetzt. 

3) Die Rückzahlung nach Absatz 2 beginnt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf die Auszahlung des 
Darlehens folgt. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt während des Leistungsbezugs durch Aufrechnung 
nach § 44b. 

 
Um prüfen zu können, ob diese Voraussetzungen bei Ihnen vorliegen und Sie ausnahmsweise ein 
Darlehen bekommen können, müssen Sie uns die erforderlichen Informationen geben. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei  
 

• die Unabweisbarkeit der Notlage 
• die Gründe, warum diese Notlage entstanden ist 
• der Umstand, dass Sie sich nicht selbst helfen können. 

 
Wenn Sie z. B. Hilfe von Dritter Seite erhalten können (auch Verwandte/Freunde) oder noch geringes 
Sparvermögen haben, so kommt die Gewährung eines Darlehens nicht in Betracht. Unabweisbar ist 
eine Notlage nur dann, wenn der gebotene Bedarf nicht durch zumutbare Einschränkungen in 
anderen Lebensbereichen gedeckt werden kann und zur Sicherung Ihres aktuellen Lebensunterhalts 
zwingend erforderlich ist. Wenn Sie noch Ansparungen vornehmen können oder die Bedarfsdeckung 
zeitlich verschieben können, kann Ihnen kein Darlehen gewährt werden. 
 
Bitte schildern Sie Ihre Notlage daher ausführlich und wahrheitsgemäß! Evtl. ist es darüber hinaus 
erforderlich, die Notlage bei Ihnen zu Hause zu beurteilen. Wir würden dann mit Ihnen einen 
Besuchstermin vereinbaren. 
Bedenken Sie auch, dass ein Darlehen von Ihnen zurückgezahlt werden muss. Wir bitten Sie daher 
auch um einen Vorschlag, wie Sie sich die Tilgung des beantragten Darlehens vorstellen. 
Für ergänzende Informationen bzw. eine zusätzliche Antragsbegründung können Sie ein gesondertes 
Blatt oder die Rückseite benutzen. 



Ergänzende Datenschutzhinweise nach der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) zum Antrag auf Gewährung von Sozialhilfeleistungen 

nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
 

Seit dem 25. Mai 2018 gilt mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein 
neuer Rechtsrahmen für den Datenschutz in Deutschland und in der Europäischen Union. 
Sowohl die neue DSGVO als auch insbesondere das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) 
und das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) enthalten Vorschriften zur 
Datenverarbeitung und zu Rechten von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern.  
Daher werden Sie auf Folgendes hingewiesen: 
Soweit es für die Entscheidung über die Gewährung von Sozialhilfeleistungen nach dem 
SGB XII im Einzelfall erforderlich ist, werden Ihre Daten manuell bzw. automatisiert 
verarbeitet (d. h. insbesondere: erhoben, erfasst, geordnet, gespeichert und übermittelt; vgl. 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c und e und Art. 4 Nr. 2 DSGVO, § 60 SGB I, §§ 67 ff. SGB X, §§ 117 
bis 129 SGB XII, Sozialhilfedatenabgleichsverordnung (SozhiDAV), § 93 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1b 
und § 93b Abgabenordnung (AO). 
 
1. Erhebung von Daten bei betroffenen Personen (Antragsteller, Partner, 

minderjährige Kinder im Haushalt)  
Die Angaben im Sozialhilfeantrag sind mit entsprechenden Nachweisen zu belegen. Werden 
Kontoauszüge angefordert und/oder vorgelegt, dürfen Verwendungszweck bzw. Empfänger 
einer Überweisung – nicht aber deren Höhe – geschwärzt werden, wenn es sich um 
besondere Arten von personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO handelt 
(Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben 
oder der sexuellen Orientierung).  
 

2. Erhebung und Übermittlung von Daten bei Dritten bzw. an Dritte  
Personenbezogene Daten können zur Erhebung oder Überprüfung von Daten den folgenden 
Personen oder Stellen übermittelt werden:  
 
− Angehörigen einer Haushaltsgemeinschaft zur Prüfung, ob und inwieweit die 

Vermutung einer Bedarfsdeckung gemäß § 39 SGB XII greift (§ 117 Abs. 1 Satz 3 SGB 
XII) 

− Unterhaltspflichtigen, Kostenersatzpflichtigen, anderen Stellen (z. B. Banken, 
Sozialleistungsträger) und Personen zur Prüfung, ob vorrangige Ansprüche oder 
Guthaben bestehen oder Leistungen erbracht werden, die geeignet sind, die 
Sozialhilfeleistungen auszuschließen oder zu reduzieren (§ 117 Abs. 1 bis 3 SGB XII), 

− Arbeitgebern zur Überprüfung von Einkommen, insbesondere des/der 
Leistungsberechtigten, Unterhaltspflichtigen oder Kostenersatzpflichtigen 
(§ 117 Abs. 4 SGB XII) 

− anderen Stellen (z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter) oder Personen i. S. von 
§ 12 SGB I, § 35 SGB I oder § 69 Abs. 2 SGB X wenn die Erhebung beim Betroffenen 
einen zu hohen Aufwand verursachen würde, eine Rechtsvorschrift die Erhebung 
zulässt oder die Übermittlung an die erhebende Stelle ausdrücklich vorschreibt oder 
die Aufgaben nach dem SGB die Erhebung erforderlich machen 

− Finanzämtern, soweit es erforderlich ist, um Auskunft über die dort bekannten 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu erhalten (§ 117 Abs. 1 Satz 4 SGB XII, 
§ 21 Abs. 4 SGB X) 

− Bundeszentralamt für Steuern im Rahmen eines Kontenabrufs, wenn dieser 
erforderlich, um Konten festzustellen (§ 93 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 b und § 93b AO)  

− Datenstelle der Rentenversicherung im Rahmen des automatisierten Datenabgleichs 
(§ 118 Abs. 1 und 2 SGB XII, Sozialhilfedatenabgleichsverordnung) 

− Gemeinden und andere Stellen innerhalb des Landratsamtes (z. B. Jugendamt, 
Zulassungsstelle) um Daten zu überprüfen (§ 118 Abs. 4 SGB XII) 

− in den §§ 67e bis 75 SGB X genannten Stellen für die dort bestimmten Zwecke 
− Schulen, Kindertagesstätten, Anbieter von Leistungen für die gemeinschaftliche 

Mittagsverpflegung, Teilhabeleistungen und Lernförderung im Rahmen der Abrechnung 
der Leistungen mit dem Sozialamt bzw. durch Direktzahlung der Leistung (§ 34a SGB 
XII)  

− Geldinstituten für Banküberweisungen an Zahlungsempfänger 



− Statistischen Landesämtern und dem Bundesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
für statistische Zwecke (§§ 121 ff.  SGB XII)  
 

3. Löschung Ihrer personenbezogenen Daten  
Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn sie für die Bearbeitung im Rahmen des 
SGB XII nicht mehr benötigt werden und rechtliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind 
(nach 10 Jahren). Innerhalb der vorstehend genannten Fristen besteht kein Recht auf 
Löschung nach Art. 17 DSGVO. Daten, die im Rahmen des Sozialhilfedatenabgleichs zur 
Verfügung gestellt werden, sind unverzüglich nach erfolgter Überprüfung zu löschen, 
wenn keine Abweichung festgestellt wurde (§ 118 SGB XII).  
 

4. Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch; 
Widerruf einer Einwilligung; Beschwerde  
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten Sie 
beim Landratsamt Amberg-Sulzbach – Sozialamt. Sie können auch den 
Datenschutzbeauftragten zu Rate ziehen. Auf Wunsch wird Ihnen ein Auszug zu den zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zur Verfügung gestellt.  Sollten die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, können Sie jederzeit die 
unverzügliche Berichtigung oder Vervollständigung dieser Daten verlangen.   
Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO in Verbindung mit § 84 Abs. 3 SGB X 
können Sie eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen (z. B. wenn 
das Sozialamt die Daten nicht mehr länger benötigt, Sie diese jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen und eine 
Löschung der Daten Ihre schutzwürdigen Interessen beeinträchtigen würde).   
Im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII besteht kein 
Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO, da die Datenverarbeitung im 
öffentlichen Interesse liegt (vgl. Art. 20 Abs. 3 DSGVO). Es besteht auch kein Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten nach 
Art. 21 Abs. 1 DSGVO, da sozialhilferechtlichen Vorschriften die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten vorsehen (vgl. § 84 Abs. 5 SGB X).  
Sollten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung 
verarbeitet (d. h. insbesondere erhoben) worden sein, können Sie diese Einwilligung 
jederzeit nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO widerrufen. Dadurch wird jedoch nicht die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zu Ihrem Widerruf berührt.   
Sollten Sie mit den Auskünften des Sozialamtes bzw. mit der vom Sozialamt 
vorgenommenen Verarbeitung personenbezogener Daten nicht einverstanden sein, 
können Sie sich mit einer Beschwerde an den Landesdatenschutzbeauftragten als 
Aufsichtsbehörde wenden.  
 

5. Kontaktdaten/ Adressen 
 

• Verantwortlicher: 
 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, Schloßgraben 3, 92224 Amberg, Tel.: +49 9621 39-0, 
E-Mail: poststelle@amberg-sulzbach.de 

 
• (behördlicher) Datenschutzbeauftragter: 

Datenschutzbeauftragter beim Landratsamt Amberg-Sulzbach, Schloßgraben 3, 92224 
Amberg, Tel.: +49 9621 39-205, E-Mail: datenschutzbeauftragter@amberg-
sulzbach.de 

 
• Landesdatenschutzbeauftragter: 

 
Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD) 
Wagmüllerstr. 18, 80538 München 
Tel.:  089/212672-0 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 
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